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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Geräte-
front gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 18, 20,
21 sowie ein Verfahren zur Herstellung der Gerätefront.
[0002] Bei Gerätefronten von elektrischen Kochher-
den oder dergl. sind aus ästhetischen und funktionalen
Gründen oftmals sogenannte eintauchende Schaltergrif-
fe vorgesehen. Dabei sind in der Gerätefront Einprägun-
gen für jede Schalteraufnahme vorgesehen, die jeweils
im Durchmesser geringfügig größer sind als der darin
um wenige Millimeter eintauchende zylindrische Schalt-
knauf für einen Drehschalter. Auf diese Weise entsteht
der Eindruck eines nicht auf die Gerätefront aufgesetz-
ten, sondern in dieser eintauchenden Drehschalters. Die
fertigungstechnischen Vorteile von eintauchenden
Schaltergriffen sind unter anderem dadurch gegeben,
dass relativ kostengünstige Schaltergriffe verwendet
werden können, die an ihrer der Gerätefront zugewand-
ten umlaufenden Kante nicht entgratet oder anderweitig
nachbearbeitet sein müssen, da diese Kante von der ein-
geprägten Gehäusefront verdeckt ist.
[0003] Eine herkömmliche Schalteranordnung bei ei-
nem elektrischen Kochherd ist aus der DE-PS 810 183
bekannt, bei der für die runden Drehschalter jeweils nur
eine Durchführung für deren Drehachse durch die Schal-
terfront vorgesehen ist. Die Drehgriffe, die einen wesent-
lich größeren Durchmesser aufweisen als ihre Drehach-
se, sind auf die glattflächige Gehäusefront aufgesetzt
womit die oben genannten Nachteile hinsichtlich des fer-
tigungstechnischen Aufwands bei der Bearbeitung der
Drehgriffe verbunden sind. Eine gleichartige Schalteran-
ordnung ist ebenso aus der DE 43 31 551 A1 bekannt.
[0004] Ein Verfahren zur Herstellung einer Schalter-
front aus Kunststoff mit tiefgezogenen Schalteraufnah-
men ist aus der DE 38 40 542 C1 bekannt. Dabei wird
der Kunststoff mit Hilfe eines Druckfluids isostatisch um-
geformt, wobei eine farbliche Bedruckung der Kunststof-
foberfläche weitgehend verzugfrei bleibt.
[0005] Werden derartige Prägungen zur Aufnahme
von eintauchenden Schaltergriffen in Gerätefronten aus
metallischem Blech wie Aluminium, Edelstahl oder dergl.
eingebracht, entsteht die Gefahr, dass bei dem dafür not-
wendigen Tiefziehverfahren ein leichter Verzug der sicht-
baren Umgebung des Schalterdrehgriffs in der Geräte-
front entsteht. Ist die Gerätefront poliert oder mit einem
Schliffbild versehen, kann dieser Verzug zu sichtbaren
störenden Effekten in der Metalloberfläche oder im
Schliffbild führen.
[0006] Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung von
eintauchenden Schaltergriffen besteht darin, eine kreis-
runde Durchführung in der Schalterfront vorzusehen,
durch die der Drehgriff gesteckt wird. Die Durchführung
weist dabei einen minimal größeren Durchmesser auf
als der Drehgriff. An der Rückseite der Gerätefront ist für
jeden Schalter eine gesonderte Aufnahme bzw. Befesti-
gung vorzusehen, für die bspw. ein Blechdurchzug mit
Hinterbau in Frage kommt. Diese Bauform hat jedoch

den Nachteil eines zusätzlichen Bauaufwandes für die
Schalterbefestigung auf einem zusätzlichen Blech, das
rückseitig mit der Gerätefront verbunden ist.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, die Nachteile im Stand der Technik zu
vermeiden und eine Gerätefront mit einer Schalterauf-
nahme sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Gerä-
tefront zur Verfügung zu stellen, bei dem die Montage
von eintauchenden Schaltergriffen ermöglich ist, ohne
dass dabei Verzerrungen in der Gerätefront sichtbar wer-
den.
[0008] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Merkmale vorteilhafter
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen.
[0009] Gemäß einer ersten Alternative des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Herstellung einer Gerätefront
für einen Drehschalter durch Einprägen einer kreisrun-
den Einprägung in einem Metallblech zur Aufnahme ei-
nes Drehschalters werden zunächst eine zentrale Durch-
führung zur Aufnahme einer Drehachse des Drehschal-
ters und anschließend wenigstens vier Aussparungen
bzw. Durchbrüche in das Metallblech eingebracht, die
sich von einem inneren Rand der vorgesehenen Einprä-
gung erstrecken. Anschließend erst wird die Einprägung
eingebracht.
[0010] Bei diesem erfindungsgemäßen Verfahren ist
jeglicher Verzug des sichtbaren Frontbereichs um den
Drehschalter nahezu ausgeschlossen, da beim Tiefzie-
hen des Frontblechs im Wesentlichen die Abschnitt in-
nerhalb der Einprägung zwischen den Aussparungen
bzw. Durchbrüchen einer gezielten Streckung unterlie-
gen, nicht jedoch der Bereich um die Einprägung.
[0011] Die Aussparungen können bspw. jeweils eine
nierenförmige Kontur aufweisen und dem ringförmigen
Verlauf der Einprägung folgen. Die Stege, welche die
Aussparungen unterteilen, werden beim Tiefziehen ge-
dehnt.
[0012] Erfindungsgemäß werden bei einem alternati-
ven Verfahren zur Herstellung einer Gerätefront mit Auf-
nahme für einen Drehschalter durch Einprägen einer
kreisrunden Einprägung in einem Metallblech zur Auf-
nahme eines Drehschalters zunächst eine zentrale
Durchführung zur Aufnahme einer Drehachse des Dreh-
schalters sowie ggf. Befestigungslöcher zur Befestigung
des Schalters in ein Metallblech einer Gerätefront einge-
bracht. Der zentrische Durchbruch weist dabei einen we-
sentlich kleineren Durchmesser auf als die vorgesehene
Einprägung. Darüber hinaus wird eine Anzahl von radia-
len und/ oder schräg-radialen Durchbrüchen in das Me-
tallblech eingebracht, die sich von einem Ring um den
zentrischen Durchbruch bis nahe an den äußeren Radius
der anschließend einzubringenden Einprägung erstrek-
ken. Schließlich wird die konzentrisch zum Durchbruch
angeordnete Einprägung in das Metallblech der Geräte-
front eingebracht.
[0013] Bei diesem erfindungsgemäßen Verfahren ist
von Vorteil, dass das Metallblech im Bereich der Einprä-
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gung mittels der Durchbrüche gezielt geschwächt wird,
so dass beim anschließenden Prägevorgang im Wesent-
lichen nur die Stege zwischen den Durchbrüchen ge-
dehnt werden, nicht jedoch das Material außerhalb der
Einprägung. Auf diese Weise unterliegt das Metallblech,
das auch nach der Schaltermontage sichtbar bleibt, kei-
nerlei Verzug. Dies ist besonders vorteilhaft bei Gehäu-
sefronten aus geschliffendem Stahl- oder Aluminium-
blech, bei dem ein Materialverzug zur störenden opti-
schen Effekten im Schliffbild nahe den Drehschaltern
führen würde.
[0014] Ein weiteres alternatives Verfahren zur Herstel-
lung einer Schalteraufnahme in Form einer kreisrunden
Einprägung in einem Metallblech sieht vor, dass vor oder
nach der Herstellung von Befestigungslöchern zur Befe-
stigung eines Schalters eine vierte Aussparung mit klei-
neren Abmessungen als die vorgesehene Einprägung in
das Metallblech eingebracht wird, die einen zentralen Be-
reich sowie davon ausgehende Aussparungen in Form
von Keulenabschnitten aufweist, die von Blechzungen
getrennt sind, und dass anschließend die Einprägung in
das Metallblech eingebracht wird.
[0015] Beim Tiefziehvorgang zur Herstellung der Ein-
prägung behalten die Metallzungen im Wesentlichen ihre
Form. Es wird lediglich der zentrale Bereich in der Mitte
der Einprägung aufgeweitet, durch den die Schalterdreh-
achse verläuft. Das Frontblech um die Einprägung herum
bleibt von jeglichem Verzug frei und bleibt daher optisch
unversehrt.
[0016] Ein weiteres alternatives Verfahren zur Herstel-
lung einer Schalteraufnahme in Form einer kreisrunden
Einprägung in einem Metallblech sieht vor, dass vor oder
nach der Herstellung von Befestigungslöchern zur Befe-
stigung eines Schalters eine fünfte Aussparung mit klei-
neren Abmessungen als die vorgesehene Einprägung in
das Metallblech eingebracht wird, die einen zentralen Be-
reich sowie daran anschließende Aussparungen in Ge-
stalt von Kreisringsegmenten aufweist, und dass an-
schließend die Einprägung in das Metallblech einge-
bracht wird. Vorzugsweise sind zusätzlich wenigstens
zwei dritte Aussparungen vorgesehen, deren äußere Be-
grenzung jeweils annähernd dem Verlauf einer inneren
Kante der Einprägung folgt.
[0017] Beim Tiefziehvorgang zur Herstellung der Ein-
prägung wird im Wesentlichen der zentrale Bereich in
der Mitte der Einprägung aufgeweitet, durch den die
Schalterdrehachse verläuft. Das Frontblech um die Ein-
prägung herum bleibt von jeglichem Verzug frei und
bleibt daher optisch unversehrt.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird die Einprägung mittels eines
Tiefziehverfahrens eingebracht, was den Vorteil einer
schnell und einfach herstellbaren Einprägung zur Reali-
sierung eintauchender Schaltergriffe hat. Das Tiefzieh-
verfahren eignet sich besonders zur Serienfertigung gro-
ßer Chargen von Gerätefrontblechen. Dabei wird in scho-
nender Weise ein Metallstempel unter hohem Druck in
das Metallblech gedrückt, wobei die gewünschte Einprä-

gung in der Metallfläche entsteht.
[0019] Eine weitere erfindungsgemäße Ausführungs-
form sieht vor, dass die Einprägung eine Tiefe von bis
zu 10 % ihres äußeren Durchmessers aufweist. Bei ei-
nem typischen Durchmesser eines Drehschalters von
ca. 40 mm kann die Einprägung bspw. eine bevorzugte
Tiefe von ca. 3 mm aufweisen. Diese Tiefe von 3 mm ist
ausreichend, um den optischen Eindruck eines in die Ge-
rätefront "eintauchenden" Schalters zu erzeugen. Die
Prägung in dieser erfindungsgemäßen Form bewirkt bei
der Erzeugung im Tiefziehwerkzeug keinerlei wirksamen
Zug auf die Sichtfläche der Schalterfront. Dadurch kann
mit relativ einfachen Werkzeugen eine bis zu 3 - 4 mm
tiefe Einprägung ohne seitliche "Reckhaltung" des
Blechs erzeugt werden, wodurch eine Verzerrung z.B.
von Schliffbildern bei Edelstahl oder Aluminium ausge-
schlossen ist.
[0020] Bevorzugt weist die Einprägung einen flachen
Grund sowie eine abgerundete Kante zwischen Geräte-
frontblech und umlaufender Einprägung auf. Diese ab-
gerundete Kante kann durch einen entsprechend ge-
formten Druckstempel des Tiefziehwerkzeugs realisiert
werden und hat den Vorteil einer geringeren Materialbe-
lastung gegenüber einer scharfen Kante. Vorzugsweise
kann auch die Kante zwischen zylindrischer Innenman-
telfläche und Grund der Einprägung abgerundet sein,
wodurch auch hier eine weiche Umlenkung im Faserver-
lauf des Metallblechs und damit eine geringere Materi-
albelastung resultiert.
[0021] Die radialen oder schräg-radialen Durchbrüche
können auf einfache Weise mittels eines Stanzvorgan-
ges hergestellt werden. Auf gleiche Weise können der
zentrische Durchbruch für die Schalterachse sowie die
optionalen Befestigungslöcher hergestellt werden. Ein
solches Stanzverfahren eignet sich besonders zur
Großserienfertigung mit hohen Stückzahlen. Es sind je-
doch auch andere Verfahren zur Einbringung der Löcher
und Durchbrüche möglich, bspw. Laserschneiden oder
Wasserstrahlschneiden oder dergleichen.
[0022] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform des Verfahrens werden um die Befestigungs-
löcher, die auf einem größeren Durchmesser als der zen-
trale Durchbruch für die Schalterachse angeordnet sind,
jeweils größere Durchbrüche eingebracht, die sich je-
weils um die Befestigungslöcher entlang des äußeren
Durchmessers der Einprägung erstrecken. Diese L-för-
migen Durchbrüche gehen somit ebenfalls vom den zen-
tralen Durchbruch umgebenden Ring aus, erstrecken
sich jedoch jeweils um ein Befestigungsloch und verlau-
fen entlang des äußeren Umfangs der Einprägung, wo-
durch insgesamt eine L-förmige Kontur entsteht, in des-
sen innerem Winkel sich das Befestigungsloch befindet.
Diese spezielle Kontur hat den Vorteil einer weitgehen-
den Zugentlastung der Befestigungslöcher bei dem Tief-
ziehvorgang, wodurch ein Längsverzug der Löcher an-
nähernd ausgeschlossen ist. Dies hat den Vorteil, dass
die durch die zentrale Durchführung für die Schalterach-
se sowie durch die Befestigungslöcher vorgegebene ex-
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akte Montageposition des Drehschalters nicht durch ei-
nen eventuellen Verzug der Befestigungslöcher verscho-
ben werden kann. Durch die Entlastung der Befesti-
gungslöcher bleiben diese immer in ihrer exakt vorgese-
henen Position.
[0023] Vorzugsweise sind die Stege zwischen den
länglichen Durchbrüchen zwischen 1 und 3 mm breit, so
dass diese beim Tiefziehprozess einer kontrollierten
Dehnung unterliegen können. Bei einem typischen
Schalterdurchmesser von ca. 40 mm und damit gering-
fügig größerem Durchmesser der Einprägung können
bspw. 14 radiale oder schräg-radiale Durchbrüche vor-
gesehen sein, die bei einem Durchmesser des den zen-
tralen Durchbruch umgebenden Ringes von ca. 20 mm
jeweils eine Länge von ca. 8 bis 9 mm und eine Breite
von ca. 2 mm innen bis 4 mm außen aufweisen. Die da-
zwischen vorgesehenen Stege mit einer Breite von ca.
1,5 mm sorgen dafür, dass bei dem Tiefziehvorgang zur
Herstellung der Einprägung im Wesentlichen nur die Ste-
ge selbst einem Streckvorgang unterliegen, nicht jedoch
der innere Ring um den zentralen Durchbruch oder der
Bereich des Metallblechs in der unmittelbaren Umge-
bung der Einprägung.
[0024] Die Gerätefronten, die durch das erfindungsge-
mäße Verfahren hergestellt sind, eignen sich in beson-
derer Weise zur Realisierung von sog. eintauchenden
Drehschaltern, deren untere Kanten von der Gehäuse-
front verdeckt sind. Die Gerätefront aus Metallblech mit
den Schalteraufnahmen kann dabei mit einem Schliffbild
versehen sein, das durch die Herstellung der für die
Schalteraufnahmen notwendigen Einprägungen nicht
verzogen oder anderweitig beeinträchtigt wird. Auch eine
polierte oder gebürstete Front aus Aluminium- oder Edel-
stahlblech unterliegt durch die Schalteraufnahmen kei-
nem sichtbaren Verzug.
[0025] Weitere Vorteile und bevorzugte Ausführungs-
formen können der Figurenbeschreibung entnommen
werden.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der zu-
gehörigen Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Ausschnitt einer Gerätefront mit
Durchbruch und Einprägung zur
Schaltermontage in schematischer
Ansicht,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht auf den
Ausschnitt gemäß Figur 1,

Figur 3 einen Ausschnitt einer schemati-
schen Querschnittdarstellung durch
eine geprägte Gerätefront und

Figuren 4 bis 6 jeweils schematische Draufsichten
auf alternative Ausführungsformen
eines Durchbruchs zur Schaltermon-
tage in einer Gerätefront.

[0027] Figur 1 zeigt einen Ausschnitt einer Geräte-
front, die zur Montage mehrerer Drehschalter vorbereitet
ist. Die Gerätefront besteht aus einem dünnen Metall-
blech 4, das bspw. aus gebürstetem oder mit einem
Schliffbild versehen Aluminium oder Edelstahl bestehen
kann. Eine zentrale Durchführung 10 für eine Drehachse
eines Drehschalters ist von einem inneren Ringabschnitt
18 umgeben, an den sich nach außen hin eine Anzahl
von radial bzw. schräg-radial ausgerichteten länglichen
Durchbrüchen anschließen. Ebenfalls außerhalb des in-
neren Ringabschnittes 18 sind zwei gegenüber liegend
angeordnete Befestigungslöcher 12 vorgesehen, die zur
Verschraubung des Drehschalters dienen können. Diese
Befestigungslöcher 12 sind jedoch nur optional und nicht
unbedingt notwendig zur Verschraubung des Drehschal-
ters. Dieser kann ebenso durch eine zentrale Verschrau-
bung an der zentralen Durchführung 10 fixiert werden.
[0028] Die Umhüllende der innen liegenden Halbkreis-
abschnitte der Durchbrüche 14, 16 bildet den äußeren
Rand des inneren Ringabschnitts 18, der konzentrisch
um die zentrale Durchführung 10 angeordnet ist. Die Um-
hüllende der außen liegenden Halbkreisabschnitte der
länglichen Durchbrüche 14 weist einen geringfügig klei-
neren Durchmesser auf als die - in den Figuren 2 und 3
deutlicher erkennbare - Einprägung 2. Neben mehreren
länglichen, radial bzw. schräg-radial angeordneten
Durchbrüchen 14 sind zwei L-förmige Durchbrüche 16
vorgesehen, in deren Winkel jeweils eine der beiden Be-
festigungslöcher angeordnet ist. Ein längerer Abschnitt
jedes L-förmigen Durchbruchs 16 verläuft entlang der
inneren Kante 22 der Einprägung 2 (vgl. auch Figur 2).
Die L-förmigen Durchbrüche 16 knicken jeweils ab in ei-
nen kürzeren Abschnitt, der ebenso schräg-radial wie die
übrigen Durchbrüche 14 verläuft, so dass der innere
Halbkreisabschnitt an den inneren Ringabschnitt 18
grenzt.
[0029] Zwischen angrenzenden Durchbrüchen 14, 16
ist jeweils ein erster Steg 24 vorgesehen; diese Stege
nehmen im Wesentlichen die gesamte Dehnung wäh-
rend des Tiefziehvorgangs zur Herstellung der Einprä-
gung 2 auf. Die besondere Kontur der L-förmigen Durch-
brüche 16 ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass die
Konturen und die Geometrie des inneren Ringabschnit-
tes 18, der Befestigungslöcher 12 sowie der zentralen
Durchführung 10 bei dem Tiefziehvorgang zur Herstel-
lung der Einprägung 2 möglichst unverändert bleiben sol-
len, um die eindeutige Positionierung und die richtige
Montage der Drehschalter gewährleisten zu können.
[0030] Die Durchbrüche 14, 16, die zentrale Durchfüh-
rung 10 und die optionalen Befestigungslöcher 12 kön-
nen vorteilhaft mittels eines Stanzvorganges in das Me-
tallblech 4 eingebracht werden. Dieses Verfahren hat
den Vorteil eines relativ geringen Fertigungsaufwandes
und daraus resultierender geringer Fertigungskosten.
Zudem können auf diese Weise in schneller Folge eine
große Anzahl von Frontblechen bearbeitet werden.
Ebenso möglich ist jedoch die Fertigung der Löcher und
Durchbrüche mittels Laser- und/oder Wasserstrahl-
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schneiden. Wesentlich ist lediglich, dass die Durchbrü-
che 14 16 eingebracht werden, bevor das Metallblech 4
im Tiefziehverfahren geprägt wird.
[0031] In der Gerätefront eines elektrischen Gerätes,
bspw. eines elektrischen Kochherdes oder eines ande-
ren Haushaltsgeräts befinden sich typischerweise meh-
rere derartige nebeneinander und/ oder übereinander
angeordnete Drehschalter, die als "eintauchende" Schal-
tergriffe bezeichnet werden.
[0032] Figur 2 zeigt einen perspektivischen Ausschnitt
auf das mit einer Einprägung 2 versehene Metallblech 4
einer Gerätefront. Gleiche Teile wie in Figur 1 sind mit
gleichen Bezugszeichen versehen und werden daher
nicht mehrfach erläutert. Die innere Kante 22 der Einprä-
gung 2 grenzt nahe an die Umhüllende der äußeren Halb-
kreisabschnitte der Durchbrüche 14. Der längere Ab-
schnitt der L-förmigen Durchbrüche 16 grenzt jeweils un-
mittelbar an die innere und äußere Kante 20, 22 der Ein-
prägung 2.
[0033] Anhand der Figur 3, die einen Querschnitt durch
eine Gerätefront aus Metallblech 4 mit darin eingebrach-
ter Einprägung 2 zeigt, sollen einige beispielhafte Dimen-
sionierungen skizziert werden. Gleiche Teile wie in den
Figuren 1 und 2 sind mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen und werden teilweise nicht mehrfach erläutert. Im
Folgenden - wie auch in der übrigen Beschreibung sowie
den Ansprüchen - werden der Einfachheit halber die Be-
griffe "Drehschalter" und "Drehknauf" synonym verwen-
det. D.h. beim Verwenden des Begriffes "Drehschalter"
ist oftmals auch nur der auf den Drehschalter aufgesetzte
und allein von außen sichtbare Drehknauf gemeint.
[0034] Ein typischer Drehknauf eines Drehschalters 8
für ein elektrisches Haushaltsgerät wie einen Kochherd
oder dergl. kann bspw. einen Durchmesser D1 von ca.
40 mm aufweisen. In diesem Fall muss der innere Durch-
messer D2 der Prägung geringfügig größer sein, um den
Drehknauf des Drehschalters 8 berührungsfrei aufneh-
men zu können. Die Tiefe T der Einprägung 2 kann bis
zu 10 % ihres Durchmessers D2 aufweisen, im vorlie-
genden Fall somit bis zu 4 mm, ohne dass ein Verzug
des Metallblechs 4 zu erwarten ist. Eine Tiefe T der Ein-
prägung 2 von weniger als 4 mm bei einer typischen
Blechstärke von ca. 1 mm kann somit eine optische Be-
einträchtigung einer gebürsteten oder geschliffenen Ge-
rätefront aus Edelstahl- oder Aluminiumblech aufgrund
eines Verzugs beim Tiefziehen sicher ausschließen.
[0035] Bei einem Durchmesser der zentralen Durch-
führung 10 von ca. 12 mm kann der innere Ringabschnitt
18, der an die Umhüllende der innen liegenden Halb-
kreisabschnitte der radialen und/ oder schräg-radialen
Durchbrüche 14 grenzt, einen äußeren Durchmesser
von ca. 20 mm aufweisen. Die Mittelpunkte der beiden
gegenüber liegenden Befestigungslöcher liegen ca. 28
mm auseinander; die Befestigungslöcher selbst können
einen Durchmesser von bspw. 3 bis 4 mm aufweisen.
Bei dem typischen Schalterdurchmesser D1 von ca. 40
mm und damit geringfügig größerem Durchmesser der
Einprägung 2 können insgesamt ca. 14 radiale oder

schräg-radiale Durchbrüche 14, 16 vorgesehen sein, die
jeweils eine Länge von ca. 8 bis 10 mm und eine Breite
von ca. 2 mm innen bis 4 mm außen aufweisen. Die da-
zwischen vorgesehenen ersten Stege 24 mit einer Breite
von ca. 1,5 mm sorgen dafür, dass bei dem Tiefziehvor-
gang zur Herstellung der Einprägung 2 im Wesentlichen
nur die ersten Stege 24 selbst einem Streckvorgang un-
terliegen, nicht jedoch der innere Ringabschnitt 18 um
die zentrale Durchführung 10 oder der Bereich des Me-
tallblechs 4 in der unmittelbaren äußeren Umgebung der
Einprägung.
[0036] In den Figuren 4 bis 6 sind weitere alternative
Gestaltungen von Schalteraufnahmen in einer Geräte-
front dargestellt. Dabei sind gleiche Teile wie in den zuvor
beschriebenen Figuren 1 bis 3 grundsätzlich mit gleichen
Bezugszeichen versehen und werden daher nicht mehr-
fach erläutert.
[0037] Die in Figur 4 dargestellte Schalteraufnahme
weist ebenso wie die in Figur 1 und 2 dargestellte Schal-
teraufnahme eine zentrale Durchführung 10 für eine
Drehachse 6 eines Drehschalters 8 (vgl. hierzu Figur 3)
auf. Diese zentrale Durchführung 10 ist ebenso von ei-
nem inneren Ringabschnitt 18 umgeben, an den sich je-
doch nach außen hin lediglich vier Aussparungen 26, 28
anschließen. Ebenfalls außerhalb des inneren Ringab-
schnittes 18 sind zwei gegenüber liegend angeordnete
Befestigungslöcher 12 vorgesehen, die zur Verschrau-
bung des Drehschalters 6 dienen können. Diese Befe-
stigungslöcher 12 sind optional und nicht unbedingt not-
wendig zur Verschraubung des Drehschalters 6. Dieser
kann ebenso durch eine zentrale Verschraubung an der
zentralen Durchführung 10 fixiert werden.
[0038] Symmetrisch zu einer Achse durch den Mittel-
punkt der zentralen Durchführung 10 und um 90° ver-
dreht zu einer Achse, die gleichzeitig durch die Befesti-
gungslöcher 12 verläuft, sind zwei gegenüber liegend
angeordnete erste Aussparungen 26 vorgesehen, die je-
weils eine nierenförmige Kontur aufweisen. Eine innere
Kante jeder ersten Aussparung 26 bildet eine äußere Be-
grenzung des inneren Ringabschnitts 18 aus Blech und
folgt einer Kreislinie, die konzentrisch ist zur zentralen
Durchführung 10 bzw. zur Einprägung 2. Eine äußere
Kante jeder ersten Aussparung 26 verläuft entlang der
Einprägung 2 bzw. auf einem nur minimal kleinerem Ra-
dius als diese. An die kreissegmentförmigen äußeren
bzw. inneren Kanten schließt sich jeweils tangential ein
Halbkreis an, der die Nierenform der ersten Aussparun-
gen 26 schließt.
[0039] Um die beiden Befestigungslöcher 12 ist jeweils
ein Blechabschnitt vorgesehen, der jeweils die inneren
Kanten zweier gegenüber liegend angeordneter zweiter
Aussparungen 28 einschnürt, so dass diese inneren Kan-
ten einen deutlich kleineren Radius beschreiben als die
inneren Kanten der ersten Aussparungen 26. Die übrige
Kontur der zweiten Aussparungen 28 entspricht dagegen
der der ersten Aussparungen 26.
[0040] Die nierenförmigen ersten Aussparungen 26
sowie die zweiten Aussparungen 28 beschreiben jeweils
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ein Kreissegment mit einem Öffnungswinkel von ca. 35
bis 40°. Die sich über den Umfang der Einprägung 2 ab-
wechselnden ersten und zweiten Aussparungen 26, 28
sind jeweils getrennt durch zweite Stege 29 aus Metall,
die bei dem Tiefziehprozess zur Einbringung der Einprä-
gung 2 der insgesamt stärksten Verformung unterliegen.
Der innere Ringabschnitt 18 mitsamt den Blechabschnit-
ten um die Befestigungslöcher 12 unterliegt beim Tief-
ziehen annähernd keiner Verformung Durch die Möglich-
keit der Dehnung der relativ dünnen zweiten Stege 29
kann jegliche Verformung des die Einprägung 2 umge-
benden Metallblechs 4 weitestgehend vermieden wer-
den.
[0041] Die in den Figuren 5 und 6 gezeigten weiteren
alternativen Gestaltungen einer Schalteraufnahme wei-
sen dagegen keine geschlossene kreisförmige zentrale
Durchführung zur zentralen Befestigung eines Dreh-
schalters 8 auf. Die Durchführung für die Drehachse 6
eines Drehschalters 8 ist hier jeweils durch einen zen-
tralen Bereich 38 mit größerem Durchmesser als die zen-
trale Durchführung 10 (entsprechend den Figuren 1 bis
4) gebildet. Die jeweils zwei sich gegenüber liegenden
Befestigungslöcher 12 zur Verschraubung oder ander-
weitigen Befestigung des Drehschalters 8 sind bei diesen
Ausführungsformen im Gegensatz zu den zuvor be-
schriebenen Ausführungsformen notwendig.
[0042] So zeigt Figur 5 eine Schalteraufnahme mit ei-
ner kreisförmigen Einprägung 2 und mit einer vierten
Aussparung 32. Diese vierte Aussparung 32 wird gebil-
det von sechs nach innen zum zentralen Bereich 38 wei-
senden Blechzungen 42, die jeweils durch Aussparun-
gen in Form von Keulenabschnitten 34 getrennt sind. Un-
gefähr mittig innerhalb zwei jeweils gegenüber liegender
Blechzungen 42 sind die Befestigungslöcher 12 vorge-
sehen. Die übrigen vier Blechzungen 42 ohne Befesti-
gungslöcher 12 können geringfügig schmaler ausgeführt
sein. Die äußeren Kanten der Keulenabschnitte 34 sind
mit einer halbkreisförmigen Kontur versehen und gren-
zen an die durch die Einprägung 2 gebildete ringförmige
innere Kante 22. Die nach innen weisenden inneren Kan-
ten der Blechzungen 42 beschreiben jeweils Kreisseg-
mente des kreisförmigen zentralen Bereichs 38, so dass
jeweils an den Übergängen vom zentralen Bereich 38 zu
den Keulenabschnitten 34 Kanten mit relativ kleinem
Rundungsradius gebildet sind.
[0043] Nachdem die vierte Aussparung 32 einge-
bracht ist, kann die Einprägung 2 mittels Tiefziehprozess
eingebracht werden, ohne dass die Gefahr einer Verfor-
mung des die Einprägung 2 umgebenden Metallblechs
4 besteht. Beim Tiefziehen wird im Wesentlichen ledig-
lich der zentrale Bereich aufgeweitet; die Blechzungen
42 unterliegen einer nur minimalen Dehnung.
[0044] Figur 6 zeigt schließlich eine vierte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Schalteraufnahme
mit einer kreisförmigen Einprägung 2 und mit einer fünf-
ten Aussparung 36. Um die beiden nahe an der inneren
Kante 22 der Einprägung 2 und gegenüber liegend an-
geordneten Befestigungslöcher 12 sind in geringem Ab-

stand jeweils Kreisringsegmente 40 vorgesehen, deren
Kreismittelpunkt innerhalb eines Bereiches auf einer Ver-
bindungslinie zwischen Befestigungsloch und innerer
Kante 22 der Einprägung 2 liegt. Die beiden Kreisring-
segmente 40 enden jeweils mit einem Radius nahe an
der inneren Kante 22. Die äußere Begrenzung jedes
Kreisringsegments 40 schneidet sich mit dem zentralen
Bereich 38, so dass insgesamt eine Kontur der fünften
Aussparung 36 entsteht, die entfernt an eine sog. Grenz-
rachenlehre mit bauchigem Mittelabschnitt erinnert.
[0045] Symmetrisch zu einer Achse durch den Mittel-
punkt des zentralen Bereichs 38 und um 90° verdreht zu
einer Achse, die gleichzeitig durch die Befestigungslö-
cher 12 verläuft, sind zwei gegenüber liegend angeord-
nete dritte Aussparungen 30 vorgesehen, die jeweils eine
nierenförmige Kontur aufweisen. Eine innere Kante jeder
dritten Aussparung 30 ist vom zentralen Bereich 38 durch
ein inneres Stützsegment 19, der einen relativ breiten
Blechabschnitt darstellt, getrennt. Die innere Kante folgt
einer Kreislinie, die konzentrisch ist zur inneren Kante
22 der Einprägung 2. Eine äußere Kante jeder dritten
Aussparung 30 verläuft entlang der inneren Kante 22 der
Einprägung 2 bzw. auf einem nur minimal kleinerem Ra-
dius als diese. An die kreissegmentförmigen äußeren
bzw. inneren Kanten schließt sich jeweils tangential ein
Halbkreis an, der die Nierenform der dritten Aussparun-
gen 30 schließt.
[0046] Nachdem die fünfte Aussparung 36 einge-
bracht ist, kann die Einprägung 2 mittels Tiefziehprozess
eingebracht werden, ohne dass die Gefahr einer Verfor-
mung des die Einprägung 2 umgebenden Metallblechs
4 besteht. Beim Tiefziehen wird im Wesentlichen ledig-
lich der zentrale Bereich aufgeweitet; die inneren Stütz-
segmente 19 unterliegen einer nur minimalen Dehnung.
[0047] Für den Fachmann ist erkennbar, dass die Er-
findung nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel
beschränkt ist, sondern dass eine Vielzahl von Varianten
und Abwandlungen ebenfalls davon umfasst sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Gerätefront mit Auf-
nahme für einen Drehschalter durch Einprägen einer
kreisrunden Einprägung (2) in einem Metallblech (4)
zur Aufnahme eines Drehschalters (8), bei dem vor
oder nach der Herstellung einer zentralen Durchfüh-
rung (10) kleineren Durchmessers als die vorgese-
hene Einprägung (2) zur Aufnahme einer Drehachse
(6) des Drehschalters (8) und ggf. vor oder nach der
Herstellung von Befestigungslöchern (12) zur Befe-
stigung des Schalters (8) wenigstens vier Ausspa-
rungen (26, 28, 30) bzw. Durchbrüche (14, 16) in
das Metallblech (4) eingebracht werden, die sich von
einem inneren Ringabschnitt (18) um die zentrale
Durchführung (10) bis nahe an den äußeren Rand
der vorgesehenen Einprägung (2) erstrekken, und
bei dem anschließend die Einprägung (2) in das Me-
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tallblech (4) eingebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparungen (26, 28, 30) je-
weils eine nierenförmige Kontur aufweisen, wobei
eine äußere Kante jeder Aussparung (26, 28) ent-
lang der Einprägung (2) verläuft.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine innere Kante jeder der we-
nigstens zwei ersten Aussparungen (26) an den in-
neren Ringabschnitt (18) grenzt und dass eine inne-
re Kante jeder der wenigstens zwei zweiten Ausspa-
rungen (28) einen Halbkreis um die Befestigungslö-
cher (12) beschreibt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Anzahl von radialen und/ oder
schräg-radialen Durchbrüchen (14, 16) im Metall-
blech (4) eingebracht wird, die sich von einem inne-
ren Ringabschnitt (18) um die zentrale Durchführung
(10) bis nahe an den äußeren Rand der vorgesehe-
nen Einprägung (2) erstrecken.

5. Verfahren zur Herstellung einer Gerätefront mit Auf-
nahme für einen Drehschalter durch Einprägen einer
kreisrunden Einprägung (2) in einem Metallblech (4)
zur Aufnahme eines Drehschalters (8), bei dem vor
oder nach der Herstellung von Befestigungslöchern
(12) zur Befestigung des Schalters (8) eine vierte
Aussparung (32) mit kleineren Abmessungen als die
vorgesehene Einprägung (2) zur Aufnahme einer
Drehachse (6) des Drehschalters (8) in das Metall-
blech (4) eingebracht wird, die einen zentralen Be-
reich (38) sowie davon ausgehende Aussparungen
in Gestalt von Keulenabschnitten (34) aufweist, die
von Blechzungen (42) getrennt sind, und bei dem
anschließend die Einprägung (2) in das Metallblech
(4) eingebracht wird.

6. Verfahren zur Herstellung einer Gerätefront mit Auf-
nahme für einen Drehschalter durch Einprägen einer
kreisrunden Einprägung (2) in einem Metallblech (4)
zur Aufnahme eines Drehschalters (8), bei dem vor
oder nach der Herstellung von Befestigungslöchern
(12) zur Befestigung des Schalters (8) eine fünfte
Aussparung (36) mit kleineren Abmessungen als die
vorgesehene Einprägung (2) zur Aufnahme einer
Drehachse (6) des Drehschalters (8) in das Metall-
blech (4) eingebracht wird, die einen zentralen Be-
reich (38) sowie daran anschließende Aussparun-
gen in Gestalt von Kreisringsegmenten (40) auf-
weist, und bei dem anschließend die Einprägung (2)
in das Metallblech (4) eingebracht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zur fünften Aussparung
(36) wenigstens zwei keulenförmige dritte Ausspa-

rungen (30) eingebracht werden, deren äußere Be-
grenzung jeweils annähernd dem Verlauf einer in-
neren Kante (22) der Einprägung (2) folgt.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
mittels eines Tiefziehverfahrens eingebracht wird.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
eine Tiefe (T) von bis zu 3 mm aufweist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
eine Tiefe (T) von bis zu 10 % ihres äußeren Durch-
messers (D2) aufweist.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
einen flachen Grund sowie eine abgerundete Kante
(20) zwischen Metallblech (4) und umlaufender Ein-
prägung (2) aufweist.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder 8
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zentrale
Durchführung (10) und die Befestigungslöcher (12)
mittels eines Stanzvorganges eingebracht werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die vierte bzw. fünfte
Aussparung (32 bzw. 36) und die Befestigungslö-
cher (12) mittels eines Stanzvorganges eingebracht
werden.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrüche
(14, 16) bzw. Aussparungen (26, 28, 30) mittels ei-
nes Stanzvorganges eingebracht werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder 8
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils grö-
ßere Durchbrüche (16) um die Befestigungslöcher
(12) eingebracht werden, die sich jeweils um die Be-
festigungslöcher (12) entlang des äußeren Durch-
messers (D2) der Einprägung (2) erstrecken.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten Stege (24) zwischen den
Durchbrüchen (14, 16) jeweils zwischen 1 und 3 mm
breit sind.

17. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Tiefzieh-
vorgang im Wesentlichen nur die ersten bzw. zwei-
ten Stege (24 bzw. 29) zwischen den Durchbrüchen
(14, 16) bzw. zwischen innerem Ringabschnitt (18)
und innerer Kante (22) einem Streckvorgang unter-
liegen.
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18. Gerätefront mit einer Schalteraufnahme zur Aufnah-
me eines runden Drehschalters (8), der teilweise in
der Gerätefront aus Metallblech (4) versenkt einge-
baut werden kann, wobei eine Einprägung (2) mit
einem größeren Durchmesser (D2) als der vorgese-
hene Drehschalter (8) in der Gerätefront vorgesehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der
Einprägung (2) wenigstens vier Durchbrüche (14,
16, 26, 28, 30) im Metallblech (4) eingebracht sind,
die sich von einem inneren Ringabschnitt (18) um
eine zentrale Durchführung (10) für die Schalter-
drehachse (6) bis nahe an den äußeren Rand der
Einprägung (2) erstrecken.

19. Gerätefront nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass innerhalb der Einprägung (2) eine
Anzahl von radialen und/ oder schräg-radialen
Durchbrüchen (14, 16) im Metallblech (4) einge-
bracht sind, die sich von einem inneren Ringab-
schnitt (18) um eine zentrale Durchführung (10) für
die Schalterdrehachse (6) bis nahe an den äußeren
Rand der Einprägung (2) erstrecken.

20. Gerätefront mit einer Schalteraufnahme zur Aufnah-
me eines runden Drehschalters (8), der teilweise in
der Gerätefront aus Metallblech (4) versenkt einge-
baut werden kann, wobei eine Einprägung (2) mit
einem größeren Durchmesser (D2) als der vorgese-
hene Drehschalter (8) in der Gerätefront vorgesehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der
Einprägung (2) eine vierte Aussparung (32) mit klei-
neren Abmessungen als die vorgesehene Einprä-
gung (2) zur Aufnahme einer Drehachse (6) des
Drehschalters (8) in das Metallblech (4) eingebracht
ist, die einen zentralen Bereich (38) sowie davon
ausgehende Aussparungen in Gestalt von Keulen-
abschnitten (34) aufweist, die von Blechzungen (42)
getrennt sind.

21. Gerätefront mit einer Schalteraufnahme zur Aufnah-
me eines runden Drehschalters (8), der teilweise in
der Gerätefront aus Metallblech (4) versenkt einge-
baut werden kann, wobei eine Einprägung (2) mit
einem größeren Durchmesser (D2) als der vorgese-
hene Drehschalter (8) in der Gerätefront vorgesehen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der
Einprägung (2) eine fünfte Aussparung (36) mit klei-
neren Abmessungen als die vorgesehene Einprä-
gung (2) zur Aufnahme einer Drehachse (6) des
Drehschalters (8) in das Metallblech (4) eingebracht
ist, die einen zentralen Bereich (38) sowie daran an-
schließende Aussparungen in Gestalt von Kreisring-
segmenten (40) aufweist.

22. Gerätefront nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zur fünften Aussparung
(36) wenigstens zwei keulenförmige dritte Ausspa-
rungen (30) vorgesehen sind, deren äußere Begren-

zung jeweils annähernd dem Verlauf einer inneren
Kante (22) der Einprägung (2) folgt.

23. Gerätefront nach einem der Ansprüche 18 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
eine Tiefe (T) von bis zu 10 % ihres äußeren Durch-
messers (D2) aufweist.

24. Gerätefront nach einem der Ansprüche 18 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einprägung (2)
jeweils abgerundete Kanten (20, 22) aufweist.

Claims

1. Method of producing an appliance front with recep-
tacle for a rotary switch by impressing a circularly
round impression (2) into a metal plate (4) for recep-
tion of a rotary switch (8), in which prior to or after
production of a central passage (10) - of smaller di-
ameter than the intended impression (2) - for recep-
tion of a rotational axle (6) of the rotary switch (8)
and in a given case prior to or after production of
fastening holes (12) for fastening the switch (8) at
least four cut-outs (26, 28, 30) or break-throughs (14,
16) are formed in the metal plate (4) and extend from
an inner annular section (18) around the central pas-
sage (10) to the vicinity of the outer edge of the in-
tended impression (2), the impression (2) being
formed in the metal plate (4) subsequently.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the cut-outs (26, 28, 30) each have a kidney-shaped
profile, wherein an outer edge of each cut-out (26,
28) extends along the impression (2).

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that an inner edge of each of the at least two first
cut-outs (26) adjoins the inner annular section (18)
and that an inner edge of each of the at least two
second cut-outs (28) describes a semicircle about
the fastening holes (12).

4. Method according to claim 1, characterised in that
a number of radial and/or inclined-radial break-
throughs (14, 16) is formed in the metal plate (4),
which extend from an inner annular section (18)
around the central passage (10) to the vicinity of the
outer edge of the intended impression (2).

5. Method of producing an appliance front with recep-
tacle for a rotary switch by impressing a circularly
round impression (2) in a metal plate (4) for reception
of a rotary switch (8), in which prior to or after pro-
duction of fastening holes (12) for fastening the
switch (8) a fourth cut-out (32) - with smaller dimen-
sions than the intended impression (2) - for reception
of a rotational axle (6) of the rotary switch (8) is
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formed in the metal plate (4) and has a central region
(38) as well as cut-outs, which go out therefrom, in
the form of lobe sections (34) separated by plate
tongues (42), the impression (2) being formed in the
metal plate (4) subsequently.

6. Method of producing an appliance front with recep-
tacle for a rotary switch by impressing a circularly
round impression (2) in a metal plate (4) for reception
of a rotary switch (8), in which prior to or after pro-
duction of fastening holes (12) for fastening the
switch (8) a fifth cut-out (36) - with smaller dimen-
sions than the intended impression (2) - for reception
of a rotational axle (6) of the rotary switch (8) is
formed in the metal plate (4) and has a central region
(38) as well as cut-outs, which go out therefrom, in
the form of circularly annular segments (40), the im-
pression (2) being formed in the metal plate (4) sub-
sequently.

7. Method according to claim 6, characterised in that
in addition to the fifth cut-out (36) at least two lobe-
shaped third cut-outs (30) are formed, the outer
boundary of each of which approximately follows the
course of an inner edge (22) of the impression (2).

8. Method according to one of the preceding clams,
characterised in that the impression (2) is formed
by means of a deep-drawing process.

9. Method according to one of the preceding clams,
characterised in that the impression (2) has a
depth (T) of up to 3 millimetres.

10. Method according to one of clams 1 to 8, charac-
terised in that the impression (2) has a depth (T) of
up to 10% of its outer diameter (D2).

11. Method according to one of the preceding clams,
characterised in that the impression (2) has a flat
base as well as a rounded edge (20) between the
metal plate (4) and encircling impression (2).

12. Method according to one of clams 1 to 4 or 8 to 11,
characterised in that the central passage (10) and
the fastening holes (12) are formed by means of a
punching process.

13. Method according to one of clams 5 to 11, charac-
terised in that the fourth or fifth cut-out (32 or 36)
and the fastening holes (12) are formed by means
of a punching process.

14. Method according to one of the preceding clams,
characterised in that the break-throughs (14, 16)
or cut-outs (26, 28, 30) are formed by means of a
punching process.

15. Method according to one of clams 1 to 4 or 8 to 14,
characterised in that in each instance larger break-
throughs (16) are formed around the fastening holes
(12), which respectively extend around the fastening
holes (12) along the outer diameter (D2) of the im-
pression (2).

16. Method according to clam 15, characterised in that
the first webs (24) between the break-throughs (14,
16) are each between 1 and 3 millimetres wide.

17. Method according to one of the preceding clams,
characterised in that in the deep-drawing process
substantially only the first or second webs (24 or 29)
between the break-throughs (14, 16) or between in-
ner annular section (18) and inner edge (22) are sub-
jected to a stretching process.

18. Appliance front with a switch receptacle for receiving
a round rotary switch (8), which can be installed part-
ly lowered into the appliance front of metal plate (4),
wherein an impression (2) with a larger diameter (D2)
than the intended rotary switch (8) is provided in the
appliance front, characterised in that within the im-
pression (2) at least four break-throughs (14, 16, 26,
28, 30) are formed in the metal plate (4) and extend
from an inner annular section (18) around a central
passage (10) for the switch rotational axle (6) to the
vicinity of the outer edge of the impression (2).

19. Appliance front according to claim 18, character-
ised in that within the impression (2) a number of
radial and/or inclined-radial break-throughs (14, 16)
is formed in the metal plate (4) and these extend
from an inner annular section (18) around a central
passage (10) for the switch rotational axle (6) to the
vicinity of the outer edge of the impression (2).

20. Appliance front with a switch receptacle for receiving
a round rotary switch (8), which can be installed part-
ly lowered into the appliance front of metal plate (4),
wherein an impression (2) with a larger diameter (D2)
than the intended rotary switch (8) is provided in the
appliance front, characterised in that within the im-
pression (2) a fourth cut-out (32) - with smaller di-
mensions than the intended impression (2) - for re-
ception of a rotational axle (6) of the rotary switch
(8) is formed in the metal plate (4) and has a central
region (38) as well as cut-outs, which go out there-
from, in the form of lobe sections (34) separated by
plate tongues (42).

21. Appliance front with a switch receptacle for receiving
a round rotary switch (8), which can be installed part-
ly lowered into the appliance front of metal plate (4),
wherein an impression (2) with a larger diameter (D2)
than the intended rotary switch (8) is provided in the
appliance front, characterised in that within the im-
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pression (2) a fifth cut-out (36) - with smaller dimen-
sions than the intended impression (2) - for reception
of a rotational axle (6) of the rotary switch (8) is
formed in the metal plate (4) and has a central region
(38) as well as cut-outs, which adjoin thereat, in the
form of circularly annular segments (40).

22. Appliance front according to claim 21, character-
ised in that in addition to the fifth cut-out (36) at least
two lobe-shaped third cut-outs (30) are provided, the
outer boundary of which in each instance approxi-
mately follows the course of an inner edge (22) of
the impression (2).

23. Appliance front according to one of claims 18 to 22,
characterised in that the impression (2) has a
depth (T) of up to 10% of its outer diameter (D2).

24. Appliance front according to one of claims 18 to 23,
characterised in that the impression (22) has re-
spectively rounded edges (20, 22).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un panneau frontal d’appa-
reil avec logement pour un commutateur rotatif par
estampage d’une empreinte circulaire (2) dans une
tôle métallique (4) pour le logement d’un commuta-
teur rotatif (8), dans lequel, avant ou après la fabri-
cation d’un passage central (10) de diamètre plus
petit que l’empreinte prévue (2), au moins quatre évi-
dements (26, 28, 30) resp. ouvertures (14, 16) sont
appliqués dans la tôle métallique (4) pour le loge-
ment d’un axe de rotation (6) du commutateur rotatif
(8) et éventuellement avant ou après la fabrication
de trous de fixation (12) pour la fixation du commu-
tateur (8), ces évidements resp. ouvertures s’éten-
dant d’une section annulaire intérieure (18) autour
du passage central (10) jusqu’à proximité du bord
extérieur de l’empreinte prévue (2), et dans lequel
l’empreinte (2) est ensuite appliquée dans la tôle mé-
tallique (4).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les évidements (26, 28, 30) présentent cha-
cun un contour réniforme, un bord extérieur de cha-
que évidement (26, 28) passant le long de l’emprein-
te (2).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’un bord intérieur de chacun des au moins
deux premiers évidements (26) est adjacent à la sec-
tion annulaire intérieure (18) et en ce qu’un bord
intérieur de chacun des au moins deux deuxièmes
évidements (28) décrit un demi-cercle autour des
trous de fixation (12).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’un nombre d’ouvertures radiales et/ou radia-
lement inclinées (14, 16) sont appliquées dans la
tôle métallique (4), celles-ci s’étendant d’une section
annulaire intérieure (18) autour du passage central
(10) jusqu’à proximité du bord extérieur de l’emprein-
te prévue (2).

5. Procédé de fabrication d’un panneau frontal d’appa-
reil avec logement pour un commutateur rotatif par
estampage d’une empreinte circulaire (2) dans une
tôle métallique (4) pour le logement d’un commuta-
teur rotatif (8), dans lequel, avant ou après la fabri-
cation de trous de fixation (12) pour la fixation du
commutateur (8), un quatrième évidement (32) aux
dimensions plus petites que l’empreinte prévue (2)
est appliqué pour le logement d’un axe de rotation
(6) du commutateur rotatif (8) dans la tôle métallique
(4), cet évidement présentant une partie centrale
(38) ainsi que des évidements, qui en partent, sous
forme de sections en massue (34) séparées par des
languettes en tôle (42), et dans lequel l’empreinte
(2) est ensuite appliquée dans la tôle métallique (4).

6. Procédé de fabrication d’un panneau frontal d’appa-
reil avec logement pour un commutateur rotatif par
estampage d’une empreinte circulaire (2) dans une
tôle métallique (4) pour le logement d’un commuta-
teur rotatif (8), dans lequel, avant ou après la fabri-
cation de trous de fixation (12) pour la fixation du
commutateur (8), un cinquième évidement (36) aux
dimensions plus petites que l’empreinte prévue (2)
est appliqué pour le logement d’un axe de rotation
(6) du commutateur rotatif (8) dans la tôle métallique
(4), cet évidement présentant une partie centrale
(38) ainsi que des évidements, qui s’y raccordent,
sous forme de segments en anneaux circulaires
(40), et dans lequel l’empreinte (2) est ensuite ap-
pliquée dans la tôle métallique (4).

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu’en plus du cinquième évidement (36) au moins
deux troisièmes évidements (30) en forme de mas-
sue sont appliqués, dont la limite extérieure suit res-
pectivement à peu près l’allure d’un bord intérieur
(22) de l’empreinte (2).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’empreinte (2)
est appliquée au moyen d’un procédé d’emboutis-
sage.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’empreinte (2)
présente une profondeur (T) allant jusqu’à 3 mm.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que l’empreinte (2) pré-
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sente une profondeur (T) allant jusqu’à 10% de son
diamètre extérieur (D2).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’empreinte (2)
présente un fond plat ainsi qu’un bord arrondi (20)
entre la tôle métallique (4) et l’empreinte périphéri-
que (2).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4 ou 8 à 11, caractérisé en ce que le passage
central (10) et les trous de fixation (12) sont appli-
qués au moyen d’une opération de découpage.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
5 à 11, caractérisé en ce que le quatrième resp. le
cinquième évidement (32 resp. 36) et les trous de
fixation (12) sont appliqués au moyen d’une opéra-
tion de découpage.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les ouvertures
(14, 16) resp. les évidements (26, 28, 30) sont ap-
pliqués au moyen d’une opération de découpage.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4 ou 8 à 14, caractérisé en ce que des ouver-
tures respectivement plus grandes (16) sont appli-
quées autour des trous de fixation (12), celles-ci
s’étendant respectivement autour des trous de fixa-
tion (12) le long du diamètre extérieur (D2) de l’em-
preinte (2).

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que les premières nervures (24) entre les ouver-
tures (14, 16) ont respectivement une largeur com-
prise entre 1 et 3 mm.

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que lors de l’opé-
ration d’emboutissage, essentiellement seulement
les premières resp. les deuxièmes nervures (24
resp. 29) entre les ouvertures (14, 16) resp. entre la
section annulaire intérieure (18) et le bord intérieur
(22) sont soumises à une opération d’étirement.

18. Panneau frontal d’appareil comprenant un logement
de commutateur pour le logement d’un commutateur
rotatif rond (8) qui peut être installé en partie en étant
enfoncé dans le panneau frontal d’appareil en tôle
métallique (4), une empreinte (2) de diamètre plus
grand (D2) que le commutateur rotatif prévu (8) étant
prévue dans le panneau frontal d’appareil, caracté-
risé en ce qu’à l’intérieur de l’empreinte (2), au
moins quatre ouvertures (14, 16, 26, 28, 30) sont
appliquées dans la tôle métallique (4), qui s’étendent
d’une section annulaire intérieure (18) autour d’un
passage central (10) pour l’axe de rotation (6) du

commutateur, jusqu’à proximité du bord extérieur de
l’empreinte (2).

19. Panneau frontal d’appareil selon la revendication 18,
caractérisé en ce qu’à l’intérieur de l’empreinte (2),
un nombre d’ouvertures radiales et/ou radialement
inclinées (14, 16) sont appliquées dans la tôle mé-
tallique (4), celles-ci s’étendant d’une section annu-
laire intérieure (18) autour d’un passage central (10)
pour l’axe de rotation (6) du commutateur, jusqu’à
proximité du bord extérieur de l’empreinte (2).

20. Panneau frontal d’appareil comprenant un logement
de commutateur pour le logement d’un commutateur
rotatif rond (8) qui peut être installé en partie en étant
enfoncé dans le panneau frontal d’appareil en tôle
métallique (4), une empreinte (2) de diamètre plus
grand (D2) que le commutateur rotatif prévu (8) étant
prévue dans le panneau frontal d’appareil, caracté-
risé en ce qu’à l’intérieur de l’empreinte (2), un qua-
trième évidement (32) aux dimensions plus petites
que l’empreinte prévue (2) est appliqué dans la tôle
métallique (4) pour le logement d’un axe de rotation
(6) du commutateur rotatif (8), cet évidement pré-
sentant une partie centrale (38) ainsi que des évide-
ments qui en partent sous la forme de sections en
forme de massue (34) séparées par des languettes
en tôle (42).

21. Panneau frontal d’appareil comprenant un logement
de commutateur pour le logement d’un commutateur
rotatif rond (8) qui peut être installé en partie en étant
enfoncé dans le panneau frontal d’appareil en tôle
métallique (4), une empreinte (2) de diamètre plus
grand (D2) que le commutateur rotatif prévu (8) étant
prévue dans le panneau frontal d’appareil, caracté-
risé en ce qu’à l’intérieur de l’empreinte (2), un cin-
quième évidement (36) aux dimensions plus petites
que l’empreinte prévue (2) est appliqué dans la tôle
métallique (4) pour le logement d’un axe de rotation
(6) du commutateur rotatif (8), cet évidement pré-
sentant une partie centrale (38) ainsi que des évide-
ments qui s’y raccordent sous forme de segments
en anneaux circulaires (40).

22. Panneau frontal d’appareil selon la revendication 21,
caractérisé en ce qu’en plus du cinquième évide-
ment (36), au moins deux troisièmes évidements
(30) en forme de massue sont appliqués, dont la
limite extérieure suit respectivement à peu près l’al-
lure d’un bord intérieur (22) de l’empreinte (2).

23. Panneau frontal d’appareil selon l’une quelconque
des revendications 18 à 22, caractérisé en ce que
l’empreinte (2) présente une profondeur (T) allant
jusqu’à 10% de son diamètre extérieur (D2).

24. Panneau frontal d’appareil selon l’une quelconque
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des revendications 18 à 23, caractérisé en ce que
l’empreinte (2) présente respectivement des bords
arrondis (20, 22).
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